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Vor hundert Jahren ist die Reichsabgabenordnung am
23.12.1919 in Kraft getreten. Im Zuge der Erzberger´schen Fi-
nanzreform wurde zeitgleich die Reichsfinanzverwaltung für den
einheitlichen Vollzug der Steuergesetze eingeführt. Beide Ge-
burtstage sind Anlass, die Entstehung und Bedeutung der
Reichsabgabenordnung nachzuzeichnen, aber auch weiteren Re-
formbedarf aufzuzeigen.

In 2019, the Reich Tax Code (RTC) celebrated its 100th birth-
day. This codification was a milestone for tax law and tax juris-
prudence in Germany. It was the basis for the unification of the
tax law in Germany as well as for the unification of tax procedu-
re law and of tax administration. This significant birthday is the
occasion to trace origin of the RTC and to address future pro-
spects.

I. Der richtige Zeitpunkt und der rechte Ort zum Rück-
blick

1. Vor 100 Jahren: Inkrafttreten der Reichsabgaben-
ordnung

100 Jahre sind der rechte Zeitpunkt, sich über die Ursprünge
und die Entstehungsgeschichte der Abgabenordnung zu ver-
gewissern1 und ihre Entwicklung nachzuzeichnen2. Vor
100 Jahren ist die Reichsabgabenordnung (RAO) am
23.12.1919 in Kraft getreten3. Diese Kodifikation war ein Mei-
lenstein für das Steuerrecht, aber auch für die Steuerrechtswis-
senschaft in Deutschland. Sie war Auftakt und Grundlage für

die Vereinheitlichung und Konsolidierung der zahllosen Steu-
ergesetze der deutschen Länder. Dabei standen am Anfang aller
Reformen vor 100 Jahren der verheerende Weltkrieg und die
drängende Finanznot nach vier Jahren Krieg. Dass grundlegen-
de Reformen vorwiegend in Krisen- als in Blütezeiten gewagt
oder erzwungen werden4, belegt gerade die Erzberger’sche Fi-
nanzreform5. Kraftanstrengung und Duldsamkeit angesichts
der Finanzkrise ermöglichten Strukturreformen im deutschen
Finanz- und Steuerrecht, die bis heute bleibende Spuren hinter-
lassen und zum Teil heute noch Bestand haben6.

Berlin und der Erzberger-Saal im BMF sind der rechte Ort für
eine Gedächtnis-Veranstaltung. Die Symbolik spricht gleich
doppelt für diesen Verhandlungsort: Als wichtiger allgemeiner
Teil des Reformwerkes unter dem Reichsfinanzminister Matti-
as Erzberger hat Enno Becker nach seiner Berufung am
30.10.1918 am Buß- und Bettag 1918 in unmittelbarer Nähe im
damaligen Reichsschatzamt an der Wilhelmstrasse mit seiner
Entwurfsarbeit begonnen. Nach eigenem Bekunden saß er „in
einem kahlen Zimmer am Schreibtisch vor einem leeren Blatt
Papier“ und sah die Zukunft und seine Aufgabe „[d]unkel und
nebelhaft verschwommen“ vor ihm liegen7. In der „Stunde
Null“ stand Becker ohne konkrete Vorbilder vor einer „Mam-
mutaufgabe“8. Reformen setzen neben Einsicht und gutem
Willen einen „elementaren Handlungszwang“9 und tatkräftige
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